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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Katharina 
Schulze, Gisela Sengl, Kerstin Celina, Ulrich Lei-
ner, Christine Kamm, Claudia Stamm und Fraktion 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Freies Elternwahlrecht beim Übertritt statt ver-
bindlicher Grundschulempfehlung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die gängige 
Regelung bzw. das Prozedere zum Übergang auf die 
weiterführenden Schulen zu reformieren. Die verbind-
liche Grundschulempfehlung soll durch die Wahlfrei-
heit der Eltern abgelöst werden. Diese neue Regelung 
macht aber notwendig, dass die Eltern bereits ab 
Klasse 1 kontinuierlich beraten und so auf die später 
anstehende Übergangsentscheidung vorbereitet wer-
den. 

 

 

Begründung: 

Der frühe Übertritt nach Klasse 4 an die weiterführen-
den Schulen streng nach Notendurchschnitt bedeutet 
Stress für Kinder, Eltern und die Lehrkräfte. Die Fami-
lien und vor allem natürlich die Kinder sind über Wo-
chen großen Strapazen ausgesetzt, um den ersehn-
ten Notenschnitt zu erreichen. Wir wollen nicht, dass 
Kinder schon in den frühen Grundschuljahren dem 
Auslesedruck ausgesetzt sind. Im Kern müssen wir 
uns endlich von der zu frühen Sortierung von Kindern 
auf verschiedene Schultypen verabschieden. Auf dem 
Weg zu einem kindgerechten und chancengleichen 
Schulsystem müssen wenigstens Verbesserungen im 
Prozedere herbeigeführt werden. 

Hinzu kommt: die Übertrittsempfehlungen sind erwie-
senermaßen nur scheinobjektiv. Entgegen allen Be-
hauptungen der Staatsregierung ist es nicht eine ob-
jektiv messbare Leistung der Kinder, die über den 
Übertritt ins Gymnasium oder Realschule entscheidet. 
Vielmehr bestimmt die örtlich vorhandene Schulinfra-
struktur, wie hoch der Anteil der Gymnasiasten oder 
der Realschülerinnen und Realschüler innerhalb eines 
Jahrgangs ist. So gibt es in München, wo jede vierte 
weiterführende Schule ein Gymnasium ist, entspre-
chend mehr Übertrittsempfehlungen, als etwa in der 
Region Landshut, wo es anteilig nur halb so viele 
Gymnasien gibt. Wir brauchen Lösungen, um ein viel-
fältiges hochwertiges Bildungsangebot und alle Ab-
schlüsse überall im Land sicherstellen zu können. 

Neben regionalen Ungerechtigkeiten ist nach wie vor 
die soziale Herkunft ein „Übertrittshemmnis“ in Bay-
ern. Es gibt also keine objektive Leistungsgerechtig-
keit und damit auch keine gerechte Übertrittsempfeh-
lung. Wir Landtags-Grünen fordern deshalb die Strei-
chung der verbindlichen Grundschulempfehlung und 
die Einführung der qualifizierten Elternberatung mit 
einem freien Elternwahlrecht 

Baden-Württemberg hat es vorgemacht und diese 
Reform erfolgreich durchgeführt. Auch in der neuen 
Legislaturperiode wird an dieser Entscheidung be-
wusst festgehalten und das Verfahren weiterentwi-
ckelt. So steht in der Koalitionsvereinbarung: „Dazu 
wird das vorhandene Beratungskonzept weiter so 
gestaltet, dass ab Klasse 1 eine durchgängige und 
systematische Beratung gewährleistet ist. Für die 
Eltern steht ein verbindliches Beratungsgespräch vor 
der Übergangsentscheidung an. In diesem Zusam-
menhang werden wir den Austausch zwischen Eltern 
und Lehrkräften in der Grundschule und den weiter-
führenden Schulen weiter intensivieren und die Erzie-
hungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus 
stärker institutionalisieren. Wir verständigen uns dar-
über hinaus auf ein Beratungssystem, das die Eltern 
und Schüler bis zum Ende der 6. Jahrgangsstufe be-
gleitet.“ 


